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2. GKV-Finanzierungsgesetz
Bestandteile GKV-FinG - Überblick
· Maßnahmen der Ausgabenbegrenzung

· Stärkung der Finanzierung

· Einkommensunabhängige Zusatzbeiträge als (neues) Systemelement

· Weitere Regelungen

· Erleichterung des Wechsels von der GKV in die PKV

· Förderung Kostenerstattung

· ...

Begrenzung des Ausgabenanstiegs 
bei Vertragsärzten
· Vergütungsniveau bei HzV wird begrenzt werden.
        Gilt nicht für Altverträge (AOK-Vertrag – Bestandsschutz bis 2014).

· Begrenzung der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung in 2011 und 2012 auf 0,75 % und Begrenzung der extrabudgetären Gesamtvergütung durch Vereinbarungen (jetzt linear 1,25%)

· Zur „gerechteren“ Verteilung der Honorarzuwächse wird in 2011 eine asymmetrische Honorarverteilung in den einzelnen Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) erfolgen 

· Begrenzung des vertragszahnärztlichen Honorars und des 
Gesamtvergütungsvolumina in den Jahren 2011 und 2012 auf die halbe Grundlohnrate.

· Reale Veränderung 2011: Rd. 1 Mrd. EUR plus

Begrenzung des Ausgabenanstiegs 
Krankenhäuser
· Einführung eines Mehrleistungsabschlags für zusätzlich vereinbarte Leistungen für das Jahr 2011 in Höhe von 30 Prozent und im Jahr 2012 durch vertragliche Vereinbarungen zwischen den Krankenhäusern und den Krankenkassen.

· Begrenzung der Mehrausgaben für die Krankenhausbehandlung auf die halbe Grundlohnsummenrate in 2011                         und 2012; (jetzt -0,25% bzw.-0,5 statt -0,75%).

· Verzicht auf die Einführung eines einheitlichen Bundesbasisfallwertes. 
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Begrenzung des Ausgabenanstiegs 
Arzneimittelversorgung
GKV-ÄndG und AMNOG

· Befristete Erhöhung des Herstellerabschlag von  patentgeschützten festbetragsfreien Arzneimitteln von 6 % auf 16 %

· Umstellung der Großhandelsspanne auf Fixzuschlag in €

· Einführung schnelle Nutzenbewertung und darauf aufsetzende Erstattungspreisgestaltung für neue patentgeschützte Arzneimittel

· Höchstpreise für Impfstoffe auf Basis europäischer Referenzpreise

· Förderung der Abgabe von Importarzneimitteln

Arzneimittel
· Gegen Aufzahlung erhalten Versicherte das „Wunschpräparat“

· Künftig keine verpflichtende Bindung an rabattierte Arzneimittel mehr

· Zwischen 50%-60% bleiben i.d.R mindestens beim Versicherten „hängen“.

Wirkung:

   Setzt sämtliche Rabattverträge und Preisregelungsmechanismen der Krankenkassen außer Kraft!!!

Berechnung des Vorkasse-Arzneimittels
· 1. Ermittlung des regulär abzugebenden (günstigsten aut-idemfähigen oder vertraglich rabattierten) Arzneimittels 

· 2. Abschläge auf den Apothekenverkaufspreis (AVP) dieses Arzneimittels wie folgt:


·  Zuzahlung gem. § 61 SGB V


·  Gesetzlicher Apothekenabschlag


·  Gesetzliche Herstellerabschläge


·  Gesetzlicher Großhandelsabschlag

·  Vertraglicher Herstellerrabatt (soweit für regulär abzugebendes Arzneimittel vereinbart)

· Auf den verbleibenden Wert wird ein Abschlag von 5% für den zusätzlichen Verwaltungsaufwand

erhoben, der Restbetrag wird – im Folgequartal nach Eingang des Erstattungsantrags bei der


AOK Baden-Württemberg – auf das Konto des Versicherten überwiesen.

Begrenzung des Ausgabenanstiegs
Verwaltungskosten
· Verwaltungskosten GKV (Echtes Nullwachstum)

· Einfrieren der Verwaltungskosten 2011                          und 2012 auf das Niveau des Jahres 2010. 

· Sollte ein Zusatzbeitrag erhoben werden, müssen die dafür notwendigen zusätzlichen Kosten aus den bestehenden Zuweisungen für Verwaltungskosten gedeckt werden.

· Abschlag von 2%, falls nicht 10% der Versicherten bis Ende 2011 mit der eGK ausgestattet sind (in BW bei AOK Kosten 12 Mio. EUR).
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Begrenzung des Ausgabenanstiegs
· Aber !!!

· Kostenanstieg ist zu erwarten… 

· Für Versicherte bei Arzneimittel durch Festbetrag                          und Mehrkostenregelung, für Krankenkassen weil     Kostenerstattung bei Arzneimittel den Erfolg                                   der Rabattverträge schmälert 

· Unterlaufen des Herstellerabschlages durch Pharmaindustrie (Preisschaukel)

· pharmaindustrieorientierter Ausgestaltung der schnellen Nutzenbewertung

· Honoraranstieg in der ambulanten Versorgung von über 1 Mrd. € durch die Entscheidung des Erweiterten Bewertungsausschusses 

Einnahmen/Ausgaben
Gesundheitsfonds 2011
Prognose Schätzerkreis für 2011

· Defizit Gesundheitsfonds 2011            9 Mrd. €

· Beitragssatzsteigerung auf 15,5 % BSP 
    6,3 Mrd. € Mehreinnahmen 

· Zusätzlicher Steuerzuschuss

    

   2 Mrd. €

· Einnahmen 2011 


          181 Mrd. €

· Ausgaben 2010 



173 Mrd. € 

· Ausgaben 2011  



179 Mrd. €

· Ergebnis: In 2011 im GKV-Durchschnitt keinen Zusatzbeitrag=kein Sozialausgleich!!!

Stärkung Finanzierungsgrundlage
· Anhebung Beitragssatz auf 15,5 % ab 01.01.2011

· Festschreibung AG-Anteil auf 7,3%, AN-Anteil momentan 8,2%

· Zusatzbeitrag

· Aufhebung der Begrenzung auf 1 % der beitragspflichtigen Einnahmen

· Sofern der durchschnittliche Zusatzbeitrag 2 % des beitragspflichtigen Einkommens eines Mitglieds übersteigt, hat dieser Anspruch auf einen Sozialausgleich (s. nächstes Chart)

· Einführung eines Säumniszuschlages bei Nichtzahlung des Zusatzbeitrages für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten (mindestens 30 EUR, max. drei Zusatzbeiträge); bis zur Begleichung des Säumniszuschlages ruht der Anspruch auf Sozialausgleich – Regelung erfordert wegen Mitteilungsverfahren Kasse und beitragsabführender Stelle erheblichen Verwaltungsaufwand
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Beispiel bei 800 € Einkommen 
· Annahmen: Rente / Niedriglohn: 800 €; 

· Annahme: GKV-Durchschnittlicher                                Zusatzbeitrag 20 €

· 20 € Zusatzbeitrag entspricht einem Defizit von ca. 12 Mrd. € im Gesundheitsfonds

· 2 % von 800 € Einkommen sind 16 € zusätzliche Belastung p. Monat für den Versicherten. 

· Steuerfinanzierter Sozialausgleich 20 € - 16 € = 4 €

· Ist der kassenindividuelle Zusatzbeitrag 22 € bleibt es bei dem Steuerfinanzierten Sozialausgleich von 4 €. Die Belastung beträgt dann 18 € p. Monat.

Beispiel 2011
· DAK,KKH, BKK-Gesundheit



Zusatzbeitrag mtl. 8,00 EUR



Einkommen
300.- EUR (2,67%)

Kein Sozialausgleich!!!

· BKKx



Zusatzbeitrag 37,50 EUR



Einkommen 1000,00 EUR (3,75%)

Kein Sozialausgleich


Beispiel 2011
· Der Zusatzbeitrag ist von allen Mitgliedern alleine zu zahlen; keine Befreiungsmöglichkeit!!!

· Ausnahme:


Für ALG-II-Empfängern bezahlt der Träger den durchschnittlichen Zusatzbeitrag

Defizit Gesundheitsfonds 2011 ff
· Defizit Gesundheitsfonds 2011
     0 €

· Annahmen von Schwarz-Gelb zur Defizitentwicklung der nächsten Jahre

· Ausgaben Gesundheitsfonds 2011
179 Mrd. €

· Defizit Gesundheitsfonds 2012
    4 Mrd. €

· Defizit Gesundheitsfonds 2013
    8 Mrd. €

· Defizit Gesundheitsfonds 2014
  10 Mrd. €

· Ausgabenentwicklung ab 2012 ff wird schöngeredet. Durchschnittliche Ausgabenentwicklung der letzten Jahre 4 % p.a. oder ca. 7 Mrd. €

"Rösler-Prämie" steigt von Jahr zu Jahr
GKV-Ausgaben und Einnahmen des Gesundheitsfonds1)

GKV-Ausgaben minus Fondseinnahmen

= per Kopfpauschale aufzubringendes Finanzvolumen

Rösler-Prämie pro Monat

GKV-Ausgaben ca. 380 Mrd. €
Fondseinnahmen ca. 240 Mrd. 
ca. 180 Mrd. €

    33 €   

   84 €   

150 €  

         234 €  

2011                   2015                         2020                          2025                          2030
1) Annahmen: Ausgabensteigerung jährlich 4 %, Anstieg der Fondseinnahmen jährlich 1,5 % 

Quelle: Arbeitnehmerkammer Bremen 2010

(Tabelle konnte nicht eingefügt werden.)
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Die Perspektivlosigkeit des
Zusatzbeitrages 
· Der Sozialausgleich ist zuerst Etikettenschwindel später unfinanzierbar. 

· Erst ab 2015 sollen für den Sozialausgleich Steuermittel fließen. Bis dahin wird er aus der Liquiditätsreserve finanziert.

· Je höher der Zusatzbeitrag desto mehr Versicherte müssen einen Sozialausgleich erhalten. (Beispiel Schweiz/Niederlande)

· Wenn alle einen Sozialausgleich erhalten gehen Kostensteigerungen nur noch zu Lasten des Steuersystems

2. GKV-Finanzierungsgesetz
Aktuelle Studien Entwicklung Zusatzbeitrag
· Uni Duisburg-Essen (Wasem)

(2020 durchschnittlich 72 EUR

· Uni Köln (IGKE, Lüngen/Büscher)

· 20 EUR 35 % Sozialausgleich-Bezieher

· 50 EUR 72 % Sozialausgleich-Bezieher

·  Bis 2025 alle GKV-Mitglieder 

Einkommensklassen GKV
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Vorkasse-Regelung
· Wie bisherige Kostenerstattungstarife

· Bindung nicht mehr 1 Jahr sondern 3 Monate/Quartal

· Patient erhält vom Arzt eine Rechnung und reicht diese zur Erstattung an die Krankenkasse ein

· Rechnung enthält die Vergütungssätze für Privatpatienten (2,3-fache)

· Erstattet werden können nur max. die Sätze der GKV abzügl. 7,5% (fehlende Wirtschaftlichkeit etc.)
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2. GKV-Finanzierungsgesetz
Reale Welt von Mehrkosten für Versicherte
	Facharzt für
	GOÄ-Rechnungs-betrag
	Nettokosten-erstattung
	Mehrbetrag absolut
	Mehrbetrag prozentual

	Innere

Medizin
	428,65 EUR
	178,37 EUR
	250,28 EUR
	ca. 68 %

	Frauenheilk. u. Geb.hilfe
	247,00 EUR
	102,47 EUR
	144,53 EUR
	ca. 59 %

	Diagnost.

Radiologie
	835,90 EUR
	206,20 EUR
	629,70 EUR
	ca. 75 %

	Laboratoriumsmedizin
	115,28 EUR
	31,30 EUR
	83,98 EUR
	ca. 73 %

	 Orthopädie
	568,08 EUR
	207,97 EUR
	360,11 EUR
	ca. 63 %


Strukturelle Änderung GKV /PKV
· Wechsel in die PKV bei Überschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze künftig nach 1 statt nach 3 Jahren möglich.

· Durch den Wechsel von Jungen, Gesunden und Gutverdienern verliert die GKV jedes Jahr ca. 300 Millionen Euro an Finanzmittel.

· AMNOG: Einbeziehung des PKV-Verbandes in die Vereinbarungen von Erstattungsbeiträgen und Rabatten zwischen dem GKV-Spitzenverband und den pharmazeutischen Unternehmen.

Reform der Pflegeversicherung (Diskussion)
· Stärkung der Finanzseite durch zusätzliche Beiträge zur Bildung eines Kapitalstocks, verpflichtend und vom Versicherten alleine zu finanzieren

versus:

· „Bürger-Pflegeversicherung“, wobei die Überschüsse aus der privaten PV die Bildung des Kapitalstocks kompensieren könnten

· Rolle der Kommunen (gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Reform der Pflegeversicherung (Diskussion)
Leistungverbesserungen:

· Verbesserung der Pflegequalität durch Einführung des Pflegebedürftigkeits-Begriffs

· Verbesserung der häusl. Pflege durch Unterstützung der pflegenden Angehörigen

· Verbesserung der Arbeitsplatzsituation und der Ausbildung in der Pflege

[image: image1.png]



� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���











[image: image3.emf]42%

13%

14%

23%

19%

21%

32%

6%

7%

17%

13%

31%

13%

7%

18%

9%

15%

16%

11%

14%

5%

5%

15%

6%

10%



3%



2%



12%



7%



7%

8%

3%

24%

39%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

StudentenRentner abh.

Besch.

freiw.

Mitgl.

GKV insg.

2900 € und mehr

2500 bis 2899 €

2000 bis 2499 €

1500 bis 1999 €

1000 bis 1499 €

500 bis 999 €bis 499 €

_1358791081

